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Einladung zur 9. Sitzung des Jugendbeirates der Wahlperiode 2021 - 2023 
 
 

Liebe Mitglieder des Jugendbeirates, 
 

hiermit lade ich Euch ein zur öffentlichen Sitzung des Jugendbeirates am 
Montag, den 25.04.2022 um 18:00 Uhr im Ortsamt Hemelingen, 
Godehardstr. 19 (KUBIKO), Sitzungssaal, 1. Etage rechts, 28309 Bremen 
Bitte beachtet das Hygiene-Konzept auf der Rückseite. 
 

Vorschlag zur Tagesordnung: 
 

TOP 1: Genehmigung des Protokolls vom 07.03.2022 
TOP 2: geplantes Jugendforum Hemelingen  
TOP 3: Fahrradtour um den Stadtteil besser kennenzulernen 
TOP 4: Berichte: 

- über das Beteiligungsverfahren Rennbahngelände am 10.03. 
- über das Jugendbegleitgruppentreffen 
- über das Vernetzungstreffen Bremer Jugendbeiräte 
- über das Treffen mit dem Bürgermeister 

TOP 5: Verschiedenes 
 
 

Wir freuen uns auf Euch! 
 
Jörn Hermening 
Ortsamtsleiter 
 
 
 
 
 

http://www.ortsamt-hemelingen.de/
http://www.transparenz.bremen.de/
http://www.service.bremen.de/


Hygiene-Konzept für die Sitzung des Jugendbeirates Hemelingen 
 

1. Da die Plätze für das Publikum aufgrund der Abstandsgebote während der Corona-Pandemie 
stark limitiert sind müssen sich alle Teilnehmenden telefonisch oder per E-Mail im Vorfeld beim 
Ortsamt anmelden. 
 
2. Zugang zu den Räumen erhalten nur Personen, die 
- geimpft sind 
- genesen sind 
- oder einen tagesaktuellen negativen Test (nicht älter als 24 Stunden) eines zertifizierten 
Testzentrums vorlegen. 
Vor Betreten des Veranstaltungsraumes werden die Nachweise kontrolliert. 
Schüler:innen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres und benötigen weder einen Testnachweis 
noch eine Schulbescheinigung. Schüler:innen nach Vollendung des 16. Lebensjahres müssen eine 
Schulbescheinigung vorlegen. 
 
3. Bitte halten Sie auch im Eingangsbereich die Abstandsgebote (Mindestabstand von 1,5 Metern) 
ein!  
 
4. Im Eingangsbereich wird Desinfektionsmittel bereitstehen. 
Vor jedem Betreten des Raumes sind die Hände zu desinfizieren. 
Alle Teilnehmenden der Sitzung haben einen medizinischen Mund- und Nasenschutz zu tragen (Eine 
medizinische Gesichtsmaske ist eine OP-Maske oder eine Maske der Standards „ KN95/N95“  oder „ 

FFP2“ ) - dieser wird nicht gestellt. Wer keinen solchen Schutz trägt oder tragen kann, auch mit 

ärztlichem Attest, kann an der Sitzung nicht teilnehmen. 
Alle 20 Minuten erfolgt eine Lüftung des Saales von 3 bis 10 Minuten; ggfs. wird die Sitzung hierfür 
unterbrochen. Denken Sie ggfs. an wärmere Bekleidung! 
 
5. Der Veranstaltungsraum ist nur durch die als Eingang gekennzeichnete Tür zu betreten.  
Zu verlassen ist der Saal durch die als Ausgang gekennzeichnete Tür.  
 
6. Die gekennzeichneten Bereiche für 
- den Jugendbeirat 
- die Sitzungsleitung 
- das Publikum 
sind ausschließlich diesem Personenkreis vorbehalten und dürfen ausschließlich von diesen 
Personen betreten werden. 
 
Innerhalb dieser Bereiche ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 
Die Wahrnehmung des Hausrechts ist hiervon ausdrücklich ausgenommen. 
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